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Cyberstalking und KI-gestützte Übergriffe bekämpfen

Antragsteller*in: Lena Gumnior (KV Verden)

Änderungsantrag zu V4

Von Zeile 57 bis 65:
Der Straftatbestand der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§
201a StGB) ist so zu erweitern, dass auch künstlich erzeugte oder manipulierte Bild- und
Videoaufnahmen – insbesondere Deepfakes – ausdrücklich erfasst werden. Strafbar müssen die
Herstellung, Verbreitung und der Besitz solcher Inhalte sein, wenn sie ohne Einwilligung der
betroffenen Person erfolgen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn täuschend echte Inhalte erzeugt
werden, die Betroffenen Aussagen, Handlungen oder Situationen zuschreiben, die nie stattgefunden
haben, und geeignet sind, deren Ruf, Sicherheit oder gesellschaftliche Teilhabe zu beeinträchtigen.

Der Straftatbestand des § 184k StGB ist zu erweitern. Der neu gefasste § 184k StGB soll folgende Fälle
erfassen: Das unbefugte Herstellen, Übertragen, Gebrauchen und Zugänglichmachen einer
Bildaufnahme, die eine andere Person sexualbezogen abbildet. Aber auch nicht einvernehmliche
sexualisierte Deep Fakes – also das technische Verändern einer Bild, Ton- oder Videoaufnahme ohne
Zustimmung, derart, dass eine Person sexualbezogen abgebildet wird und diese anderen Personen
zugänglich gemacht wird, soll strafbar werden. 

Begründung

Es handelt sich bei diesen Taten um einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht auf sexuelle
Selbstbestimmung und sollte deswegen auch in dem Abschnitt des Strafgesetzbuchs geregelt werden,
der dieses Grundrecht schützt. §184k StGB ist hier ein sinnvoller Anknüpfungspunkt für die
Gesetzesänderung, da dieser bereits jetzt Fälle bildbasierter sexualisierter Gewalt erfasst. 
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